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Gesamtausgabe

§ 18
Gesetzlich geschützte Bäume

(1) Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 100 Zentimetern, gemessen in einer Höhe von 1,30

Metern über dem Erdboden, sind gesetzlich geschützt. Dies gilt nicht für

Bäume in Hausgärten, mit Ausnahme von Eichen, Ulmen, Platanen, Linden und Buchen,

Obstbäume, mit Ausnahme von Walnuss und Esskastanie,

Pappeln im Innenbereich,

Bäume in Kleingartenanlagen im Sinne des Kleingartenrechts,

Wald im Sinne des Forstrechts,

Bäume in denkmalgeschützten Parkanlagen, sofern zwischen der unteren Naturschutzbehörde und der

zuständigen Denkmalschutzbehörde einvernehmlich ein Konzept zur Pflege, Erhaltung und Entwicklung

des Parkbaumbestands erstellt wurde.

(2) Die Beseitigung geschützter Bäume sowie alle Handlungen, die zu ihrer Zerstörung, Beschädigung oder

erheblichen Beeinträchtigung führen können, sind verboten. Zulässig bleiben fachgerechte Pflege- und

Erhaltungsmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben oder

Sachen von bedeutendem Wert.

(3) Die Naturschutzbehörde hat von den Verboten des Absatzes 2 Ausnahmen zuzulassen, wenn

ein nach sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften zulässiges Vorhaben sonst nicht oder nur unter

unzumutbaren Beschränkungen verwirklicht werden kann,

von dem Baum Gefahren oder unzumutbare Nachteile ausgehen, die nicht auf andere Weise mit

zumutbarem Aufwand beseitigt werden können oder

Bäume im Interesse der Erhaltung und Entwicklung anderer gesetzlich geschützter Bäume entfernt

werden müssen.

§ 15 Absatz 2 und 6 des Bundesnaturschutzgesetzes gilt entsprechend.


